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49 C 2811t17

ln dem Rechtsstreit

Zimmermann gegen Westdeutscher Basketball-Verband e.V.
/RA Dr. Georg EngelbrechU

reiche ich hiermit die Prozessvollmacht für den Beklagten nach.

Zur Klageenriderung trage ich ergänzenC vor:

l. Der Feststellungsantrag zu 1 ist unzulässig, jedenfalls unbegründet. Eine gerichtliche
Überprüfung der Entscheidung des vonr Kläger angerufenen Rechtsausschusses vom
22^05.2014 (Anlage 1) ist ausgeschlossen.

'1. Gem. § 33 der Satzung des Beklagten in der damals geltenden Fassung vom 23.06.2013

Anlage B 1

übt der Beklagte gegenüber seinen t3rganen, Gliederungen und Fu nktionsträgern sowie den
Mitgliedern und deren Teilnehmern am Verbandsgeschehen und Spielbetrieb das
Weisungsrecht und die disziplinäre Ordnungsgewalt auf der Grundlage der Satzungen und
Ordnungen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) und des WBV aus. lm Rahmen dieser
Ordnungswalt kann der WBV gegen seine Funktionsträger und diejenigen seiner Mitglieder
die dort bezeichneten Ordnungsmaßnahmen anordnen. Umso mehr gilt diese Befugnis für
Weisungen und Anordnungen zum Spielbetrieb, also auch zur Einhaltung seiner
Sch iedsrichterord nung

Anlage B 2.

2. Für daraus entstehende Streitigkeiten giii gem. § 34 der Satzung die

Konto-Nr. 00670 1S7 43 Sparkasse Saarbrücken, tsLZ 59o 5ol oi USt-IdNr: DE221893o72
IBAN DE 23 s9o5 oto\ 0067 or^sT 43



auferlegt, also einschließlich der verauslagten Berufungsgebühr. Auch insoweit ist die
Entscheidung bestandskräft ig.

lV. Womit der Kläger den Streitwert von EUR 1 .104,00 begründen möchte, bleibt
unverständlich. Für die Zulassung der Berufung nach § 511 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 4ZPO gäbe
es keine Veranlassung.

Dr. Engelbrecht

' Rschtsanwalt
Kohlweg 38, 66'123 Sairbnücka
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Verbandsgerichtsbarkeit des Beklagten nach den Bestimmungen der Rechtsordnung des
DBB (DBB-RO)

Anlage B 3

und zu deren Ergänzung der Rechtsordnung des Beklagten vom idF vom 05.05.2007 (RO)

Anlage B 4.

3. Die Bezugnahme in § 16 der Satzung auf die Rechtsordnung des übergeordneten DBB
ist zulässig (vgl. dazu auch Reichert, Rn. 477 f .) und in der Regelungskette auch gegenüber
dem Kläger - sowohl in seiner Eigenschaft als WBV-Funktionsträger, als auch als
Vorsitzender und Mitglied des Mitgliedsvereins HOOP-Camps e.V - satzungsfest. Der
Beklagte hat gem. § 6.3 seiner Satzung (Anlage B 1) die Satzung, Ordnungen und
Wettkampfbestimmungen der übergeordneten Verbände (also gem. § 6.1 insbesondere
diejenigen des DBB) als verbindlich anerkannt. Gem. § 7.5 der Satzung des Beklagten
erkennen dessen Mitglieder und deren Einzelmitglieder die Satzungen, Ordnungen und
sonstigen Bestimmungen des WBV und der übergeordneten Verbände als verbindlich an.
Der Kläger hat als Vorsitzender des WBV-Mitgliedsvereins Hoop-Camps e.V. mit dem vom
WBV-Vorstand am 07 .1 1 .20 1 5 geb i ll i gten Auf nahmeantrag

Anlage B 5

die Satzung und Ordnungen des Beklagten sowie diejenigen des DBB anerkannt, und damit
auch für sich persönlich.

4. Die DBB-Rechtsordnung ist für die Rechtsprechung innerhalb des DBB ausschließlich
maßgebend und auf alle Rechtsstreitigkeiten, die im DBB, seinen Mitgliedsverbänden und
deren Regionalzusammenschlüssen auftreten (§ 1 DBB-RO), anzuwenden. Gemäß § 2
DBB-RO ist die Anrufung der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen, bevor der Rechtsweg
der RO ausgeschöpft ist. Gleiches gilt, wenn die verbandsinterne Rechtsmittelfrist versäumt
und die Entscheidung damit bestandskräftig wurde.

4. Gegen die Entscheidung des Rechtsausschusses vom 22.O5.2O14 als ,,ersfe
Rechtsinstanl'gem.§ 3Abs. 1 Nr.2 DBB-RO wäre gem. §§ 3Abs. 1 Nr. 3, 18 Abs. 1 DBB-
RO die Revision zum DBB-Rechtsausschuss möglich gewesen, sofern ein Verstoß gegen
die Satzung oder Ordnungen des Beklagten behauptet wurde (§ 20 DBB-RVO) und die
Belastung über EUR 260,- betrug (§ 18Abs. 5 DBB-RO) und es sich außerdem nicht nur
um eine Entscheidung über Kosten handelte (§ 1 8 Abs. 6 DBB-RO). Zifl. 1 der Entscheidung
vom 22.05.2014 wäre als bloße Kostenentscheidung gem. § 27 Abs. 2 RO somit ohnehin
nicht mehr anfechtbar gewesen. Das räumt der Kläger im Schriftsatz vom 19.12.2017 S. 3
drittletäerAbsatz selbst ein. Mit derAbweisung der Berufung im Übrigen gem.Aiff.2 der
Entscheidung fehlte es an einer Beschwer von über EUR 260,-. Der entsprechende Antrag
zu 2 des Klägers hatte auf Verurteilung,,,ihn emeut bei den entzogenen Spielen anzusetzen,
hilfsweise den WBV zu Schadenersatz in Höhe von 175,00 EUR zu verurteilen", gelautet.



5. Ohnehin hatte der Kläger trotz ordnungsgemäßer Rechtsmittelbelehrung von einer
verbandsinternen Revision keinen Gebrauch gemacht. Auch damit wurde die
erstinstanzliche Entscheidung bestandskräftig. Die Frage, ob die Entscheidung aus
formellen oder materiellen Gründen angreifbar gewesen wäre, kann nicht Gegenstand des
staatlichen Gerichtsverfahrens sein. Das Rechtswesen und die Rechtsprechung des WBV
sind unabhängig und gegenüber dem Verband und seinem Präsidium weisungsfrei (§ 34.5
der Satzung). Nur vorsorglich sei dazu auf Folgendes hingewiesen:

a) Die Entscheidung des Rechtsausschusses vom 22.05.2014 war durch die Mitteilung an
den Kläger wirksam geworden, ebenso wie sie es gegenüber dem Beklagten durch die
Mitteilung des Ausschussvorsitzenden Rechtsanwalt Henke mit Anschreiben vom
16.06.2014

Anlage B 6

geworden war. Einer besonderen Form bedurfte es hierfür nicht, weder nach der
Satzung/Rechtsordnung (vgl. dazu auch Reichert, Rn.3101), noch nach dem Gesetz. Es
gelten nicht die Vorschriften der ZPO. Aber auch im staatsgerichtlichen Verfahren ist die
Zustellung einer unterschriebenen Urschrift nicht vorgesehen.

b) Der Rechtsausschuss war ordnungsgemäß besetzt. Er wurde auf dem Verbandstag vom
23.06.2013, an dem auch der Kläger als Delegierte seines Mitgliedsvereins HOOP-Camps
e.V teilgenommen hat, bei wenigen Enthaltungen mit dem Vorsitzenden Dr. Teigelack und
den Mitgliedern Brune, Cornelisen und Winheller wiedergewählt sowie mit den weiteren
Mitgliedern Henke, Neumann und Rau neu gewählt. Die Wahl wurde von niemandem
angefochten. Entgegen dem Vortrag des Klägers (Klage S.4) war Herr Jürgen Rau als
Vorsitzender des Basketballkreises Düsseldorf-Neuss nicht inhabil. Gem. § 24.1 der damals
gültigen Satzung (Anlage B 1) gehörten die Basketballkreis-Vorsitzenden nicht zum
Präsidium.

c) Eine mündliche Verhandlung wäre gem. § 9.1 Satz 2 DBB-RO allenfalls auf Antrag des
Klägers anzuberaumen gewesen.

d) Statt der Berufung hätte der Kläger gem. § 8.1 RO auch den Widerspruch wählen können,
über den gem. § 8.4 RO der zuständige Vizepräsident des WBV-Präsidiums zu entscheiden
gehabt hätte.

ll. Für den Klageantrag zu 2 fehlt es bereits an einem gem. § 256 ZPO erforderlichen
lnteresse auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses.
Da die Entscheidung des Rechtsausschusses vom 22.05.2014 bestandskräftig ist, kann es
kein rechtliches lnteresse daran geben, ob das Präsidium des Beklagten beim
Zustandekommen der Entscheidung in irgendeiner Form rechtswidrig gehandelt hat.

ll. Der Klageantrag zu 3 auf Zahlung von EUR 104,00 soll den angeblichen Anspruch auf
Erstattung der vom Kläger geleisteten Berufungsgebühr nach § 812 und 832 BGB betreffen
(Klage S. 8). Gem. § 27 DBB-RO wurden die Kosten des Berufungsverfahrens dem Kläger



Vollmacht

ln dem Rechtsstreit Zimmermann gegen WBV vor dem Amtsgericht Duisburg - Az.: 49 C

28tI/17 - erteilt der Westdeutsche Basketball-Verband e.V., vertreten durch den
Präsidenten Uwe Plonka zusammen mit einem Vize-Präsidenten,

Rechtsanwalt Dr. Georg Engelbrecht

Kohlweg 38, 55123 Saarbrücken

Vertretungsvollmacht.

Duisburg, den 12. Januar 2018

.L; WÜ"1;
( Hans W. Kolodziej, VP 4 )
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Anlags 3 
1

Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

Präambel
Der Westdeutsche Basketball-Verband e.V. wurde am 20.11.1948 in Düsseldorf gegründet, am
31.0'1.1959 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Essen und nach Verlegung des Sitzes am
19.08.1998 beim Amtsgericht Ouisburg eingetragen.

ln der Sazung werden Frauen und Männer meisl nicht getrennt benannt. Oies dient der besseren Ver-
ständlichkeit und ist nicht als diskriminierend zu verstehen. Alle Aufgaben und Positionen sind Frauen
und Männem gleichermaßen zugänglich, sie haben die gleichen Rechte und Pflichten.

A. Grundlagen, Zweck und Gemeinnützigkeit

§ 1 Name, Sitz ,Veöandsfarben, Geschäftsjahr

(1) Der Verband führt den Namen ,Westdeutscher Basketball Verband e.V." (WBV). Er ist im Ver-
einsregister des Amtsgerichts Duisburg unter Nr. 3743 eingetragen. SiE des Verbandes ist Duis-
burg.

Die Farben des Verbandes sind grün-weiß-rot.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Verbandes

(1) Der WBV fördert den Sport und die Jugendhitfe in der Sportart Basketball.

(2) Der WBV ist der Fachverband für die Sportart Basketball im Bundesland Nordrhein-Westfalen
(NRW).

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

a) die Schaffung von Strukturen und Rahmenbedingungen zur zeitgemäßen Ausübung des
Spiel- und Sportbetriebes,

b) die Koordination von Maßnahmen im Verbandsgebiet zur Durchführung eines leistungsori-
entierten Trainings- und Spielbetriebes,

c) den Aufbau eines umfassenden Trainings- und Übungsprogramms für alle Bereiche, ein-
schließlich des Freizeit und Breitensports,

(2)

(3)

d)

e)

D

s)

die Organisation von sportspezmscien und auch übergreifenden Veranstalfungen,

die Durchführung von allgemeinen und ofienen Jugendveranstaltungen und Maßnahmen,

die Beteiligung an Turnieren und Wettkämpfen,

die Durchführung, Förderung und Unteßtützung der fachlichen und überfachlichen Aus-
und Weiterbildung seiner Miiglieder und MitarbeiGr, insbesondere der Übungsleiter, Trai-
ner, Schiedsrichter und Kampfrichter,

die mege und Förderung des Ehrenamtes,

dis Bekämpfung jeder Form des Dopings. Der WBV tritt in enger zusammenarbeit mit dem
Doutschen Basketball Bund e.V. fiir präventive und repressive Maßnahmen ein, die geeig-
net sind, den Gebrauch verbotener leistungssteigemder Mittel und/oder Methoden zu un-
terbinden. Näheres regelt die Anti-Doping-Ordnung des Deutschen Basketball Bundes a.V.
in der ieweils geltenden Fassung-

h)

i)

s*!!0 dB wBv e.v. L.rr'kts vn van3d&s n 23.06 2o13



Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

§ 3 Gemeinnützigkeit

(1) Der WBV verfolgt im Rahmen von § 2 dieser SaEung ausschließlich und unmittelbar gemein-
nüEige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke,'der Abgabenordnung.

(2) Der WBV ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des WBV dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des WBV. Keine Person darf durch Aus-
gaben, die dem Zweck des WBV fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

(4) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verband keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes
ein€s Anteils am Verbandsvermögen.

(5) Die Organe des WBV können eine angemessene Vergütung erhalten.

§ '[ GrundsäiEe de] Veöandsarbeit

(1) Der WBV ist politisch und weltanschaulich neutral. Er tritt verfassungs-, rassistischen und frem-
denfeindlichen Bestrebungen entgegen.

(2) Der Ehrenkodex des WBV basiert auf den lnhalten der Ehrenkodices von DOSB, LSB und DBB
und ist für alle Trainer, Betreuer und Schiedsrichter im WBV verbindlich.

(3) DeTWBV duldet keine verbale, physische oder sexuelle Gewalt.

(4) Der WBV bekennt sich zum Amateursport.

§ 5 Verbandsgebiet

(1) Das Verbandsgebiet umfasst das Bundesland Nordrhein-Westfalen und ist in Basketballkreise
eingeteilt.

(2) Über die Einrichtung, Veränderung oder Auflösung von Basketballkreisen entscheidet das Präsi-
dium nach Anhörung der betroffenen Basketballkreise und Vereine.

(3) Gegen die Entscheidung des Präsidiums gibt es binnen 14 Tagen nach Bekanntgabe das
Rechtsmittel der Beschwerde beim Rechtsausschuss des WBV. Der im Beschwerdeverfahren
Unterlegene kann binnen 14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung durch Einschreiben an die
WBV-GS den nächsten Verbandstag anrufen, dessen Entscheidung endgültig ist.

B. Mitgliedschaft des Verbandes in Organlsationen und Verbänden

§ 6 Mitgliedschaften des WBV

(1) DeTWBV ist Mitglied

a) im Deutschen Basketball Bund e.V. (DBB),
b) im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. (LSB-NRW),
c) in der Sporthilfe NRW e.V..

(2) Der WBV hat das Recht auf Mitgliedschaften in anderen lnstitutionen, soweit diese der Erfüllung
und Förderung seiner satzungsgemäßen Aufgaben dienlich sind.

(3) Der WBV erkennt die SaEungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der übergeordneten
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an.

sdärg dEwBv..v b6dr65 vn vdüa@se 210620i3



Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

C. Verbandsmitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder

§ 7 iritgliedschaft im WBV

(l) DeTWBV hat ordentliche Mitglieder, außerordenlliche Mitglieder und Ehrenmitgtieder.

(2) Ordentliches Mitglied kann jeder Basketball spielende Verein werden.

Hierfür sind folgende VorausseEungen dom WBV nachzuweisen:

- Sitz des Vereins in Nordrhein-Westfalen,

- Auszug aus dem Vereinsregister, der nicht älter als 3 Monate ist,

- Förderung des Sports in der Satzung,

- Anerkennung der GemeinnüEigkeit wegen der Förderung des Sports im Sinne des Ab-
schnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung und

- Miigliedschafi in einem Kreis'oder Stadtsportbund, Gemeinde- oder Stadtsportveöand
des LSB-NRW e.V..

(3) Außerordentliche Mitglieder sind die Basketballkreise.
Darüberhinaus können Einzelpersonen oder Organisationen, die den Basketballspo( fördem,
außerorderntliches Mitglied werden.

Personen, die sich lange Zeit oder in außerordentlicher Weise um den Basketballsport in
Deutschland, besonders im WBV, verdient gemacht haben, können nach Maßgabe dieser Sat-
zung und der Ehrenordnung des WBV auf Antrag des Präsidiums mit Verbandstagsbeschluss
mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet werden.

Die Mitglieder des WBV und deren Einzelmitglieder erkennen die Satzungen, Ordnungen und
sonstigen Bestimmungen des Verbandes und der übergeordneten Veöände gemäß § 6 Absatz
(1) als verbindlich an.

§ 8 Erxrorb der Mitglledschaft

(1) Die Mitgliedschaft der Vereine gemäß § 7 Absatz 2 wird durch Aufnahme erwoöen.

(2) Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der nicht eleKronisch übermittelt werden darf, an die
WBv-ceschäftssielle zu richten.

1S1 ÜUer die Aufnahme entscheidel das Präsidium durch Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt
die Mltgliedschaft. Das Mitglied erhält eine schriftliche Aufnahmebestätigung.

(4) Der WBV weist sein neues Mitglied dem für die Region des Vereines zuständigen Basketball-
kreis zu.

(5) Über dis Aufnahme von außerordentlichen Mitgliedern gemäß § 7 Absatz 3 entscheidet das Prä-
sidium.

§9 Beendigung der illitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch

a) Austritt aus dem WBV (Kündigung),
b) Auflösung des Vereins oder Löschung des Vereins im Vereinsregister,

(4)

(5)



Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

c) Ausschluss,
d) Verlust der Gemeinnützigkeit,
e) Auflösung des WBV.

Der Austritt aus dem WBV erfolgt durch schriftliche Erklärung, die nicht elektronisch übermittelt
werden darf, gegenüber der WBV-Geschäftsstelle. Der Austritt kann nur zum Ende des Ge-
schäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen erklärt werden.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem crund, erlöschen alle Anspüche aus
dem Mitgliedschafrsverhältnis" Noch ausstehende verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsver-
hältnis, insbesondere ausstehende Beitragspfl ichten, bleiben unberührt.

Mit Ende der Mitgliedschaft im WBV endet auch die Zuweisung zu einem Basketballkreis.

Die Beendigung der Ehrenmitgliedschaft regelt die Ehrenordnung.

§ 10 Au$chluss aus dem Verband

Ausgeschlossen werden kann, wer in grober Weise den lnteressen des WBV zuwiderhandelt
oder dessen Ansehen schädigt. Der Antrag auf Ausschluss ist an das Präsidium zu richten.

Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das betrof-
fene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von 14 Tagen Stellung zu nehmen.

Danach entscheidet das Präsidium mit einfacher Mehrheit über den Ausschluss.

Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen mittets eingeschriebenen
Briefes mitzuteilen.

Gegen die Entscheidung des Präsidiums ist die Beschwerde des Mitgliedes beim WBV-Rechts-
ausschuss möglich. Die Beschwerde ist mit Begründung und unter Beachtung der WBV- und
DBB-Rechtsordnungen per Einschreiben innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Ausschlie-
ßungsbeschlusses beim VorsiEenden des WBv-Rechtsausschusses einzureichen.

Gegen die Entscheidung des WBv-Rechtsausschusses ist innerhalb von '14 Tagen nach Zustel-
lung die Möglichkeit gegeben, die endgültige Entscheidung über den Ausschluss durch den
nächsten Verbandstag zu beantragen. Der Antrag ist schriftlich an die WBV-Geschäftsstelle zur
richten und kann sowohl vom Präsidium als auch vom betroffenen Mitglied gestellt werden.

Die Rechte des ausgeschlossenen Mitgliedes enden mit der Rechtswirksamkeit des Ausschlus-
ses. Finanzielle michten sind zu begleichen und ausstehende Unterlagen zum Abschließen von
Verwaltungsvorgängen sind vorzulegen.

Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt, ist aber nur statthaft, wenn alle ver-
bandsinternen Verfahren abgeschlossen sind.

§ 11 Rechte der Mitglieder

('l) Die Mitglieder gemäß § 7 AbsaE 2 sind berechtigt, durch ihre Delegierten an den Mitglioderver-
sammlungen teilzunehmen, Anträge zur Beschlussfassung einzubringen, bei der Fassung der
Beschlüsse mitzuwirken und ihr satzungsgemäßes Stimmrecht auszuüben.

(2) Die Mitglieder gemäß § 7 Absatz 3 sind, sofem es sich nicht um eine Gliederung des WBV han-
delt, berechtigt, persönlich oder mit den Vertretem ihrer Organisationen an den Mitgliederver-
sammlungen beobachtend und beratend teilzunehmen,

(3) Die Milglleder gemäß § 7 AbsaE 4 sind berechtigt, persönlich an den Mitgliederversammlungen
beratend teilzunehmen und ihr Stimmrecht satzungsgemäß auszuüben.

\2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(o,

(71

(8)
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Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

§ 12 Allgemeine michten der Mitglieder des Verbandes

(1) Alle Mitglieder des Verbandes sind verpflichtet, den Verbandszweck zu fördern und alles zu un-
terlassen, was das Ansehen des WBV gefährden könnte.

(2) Die Mitglieder des Verbandes gemäß § 7 Absatz (1) sind verpflichtet, eine gültige und aKuelle
eMail-Adresse mitzuteilen.

§ 13 Rechtsgrundlagen

('l) Die Satzung und Ordnungen sowie Entscheidungen, die der Verband im Rahmen seiner Zustän-
digkeit kffi und veröffentlioht, sind für seine Organe, Mitglieder und deren Einzelmitglieder bin-
dend.

Neben der SaEung gelten folgende Verbandsordnungen;

a) Geschäfts- und Verfahrensordnung;
b) Finanzordnung;
c) Spielordnung;
d) Schiedsrichterordnun g ;

e) Jugendordnung;
f) Rechtsordnung;
g) Ehrenordnung;
h) Beitrags- und Gebührenordnung;

Die Verbandsordnungen sind keine Satzungsbestandteile.

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, werden die Ordnungen gemäß Absatz (2) vom
Verbandstag erlassen, geändert oder aufgehoben.

§ 14 Doping

(1) Doping wird als schwerwiegender Verstoß gegen die ethischen Grundprinzipien des Sports an-
gesehen und ist daher verboten.

Für den Bereich des WBV gilt jeweils die aktuelle Fassung der Anti-Doping-Ordnung des Deu!
schen Basketballbundes (DBB).

Aile Fälle und Streitigkeiten werden nach der Anti-Doping-Ordnung des DBB unter Ausschluss
des ordentlichen Rechtsweges, auch für den einstweiligen Rechtsschutz, sntschieden. Di€ Ver-
bandsmitglieder sind verpflichtet, die Entscheidungen des DBB anzuerkennen und umzuseEen.

(4) Die Zuständigkeit für SanKionsverfahren und die Befugnis zur Verhängung von verbindlichen
Sanktionen wird gemäß Übertragungsvereinbarung vom WBV auf den DBB übertragen.

§ 15 Beitragspfllchtan

Der WBV erhebt Beiträge, Gebühren, Buß- und Strafgelder. Näheres regelt die Beitrags- und
Gebührenordnung des WBV.

(2)

(3)

(2\

(3)

Die Organe des Verbandes

l. Grundsätze

§ 16 Die Veöandsorgane

(1) Die Organe des WBV sind:

i,



Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

a) der Veftandstag
b) das Präsidium
c) der Rechtsausschuss

(2) Der Verbandstag ist die Mitgliederversammlung des WBV. Er ist sein oberstes Organ.

§ 17 Vergütung derTätigkeiten uhd Aufwendungsersatz

(1) Die Organe des WBV arbeiten grundsätzlich ehrenamtlich, soweit diese Satzung nichts anderes
bestimmt. Der Verbandstag kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, dass Amter im WBV entgeltlich auf
der Grundlage eines Dienst- oder Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer Autu/andsentschä-
digung nach § 22 Nr. 3 ESIG ausgeübt werden. Für die Entscheidungen über Vertragsbeginn,
Vertragsinhalte und Vertragsende ist das Präsidium zuständig.

Das Präsidium kann bei Bedarf, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Haushaltslage, Aufträge über Tätigkeiten für den WBV gegen eine angemessene Vergütung
oder Honorierung an Dritte vergeben. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur
Führung der Geschäftsstelle ist das Präsidium ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse und der Haushaltslage Geschäftsführer und Mitarbeiter für die Verwaltung einzustellen
und zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit weiteren Trainem, Betreuem und
Hilfskäft en abzuschließen.

lm Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des WBV einen Aufrvendungsersa nspruch
nach § 670 BGB für Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den WBV entstanden sind,
wie Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Büromaterial und Telekommunikation. Die Kosten müssen
durch nachprüfbare Belege nachgewiesen werden. Die TelefonJlntemet-Aufwands-
entschädigung kann angemessen pauschalisiert werden. Mitglieder und Mitarbeiter haben das
Gebot der Sparsamkeit zu beachten. Der Aufi^/endungsersaE ist vierteliährlich, spätestens aber
4 Wochen nach Quartalsende, beim Vizepräsidenten lV Finanzwesen abzurschnBn. Weitere
Einzelheiten regelt die Finanzordnung.

ll. Verbandstag

§ 18 Ordontlicher Veöandstag

Der ordentliche Verbandstag findet jährlich statt. Den Termin des Verbandstages und den Ta-
gungsort legt das Präsidium per Beschluss fest. Die Durchführung richtet sich nach der Satzung
sowie der Geschäfts- und Verfahrensordnung des WBV.

Die EinbeMung und Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung erfolgen durch das Präsidium
mindeslens 6 Wochen vor Beginn durch Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen des
WBV.

Anträge zum ordentlichen Verbandstag können nur von den ordentlichen Mitgliedern und dem
Präsidium eingebracht werden. Sie sind schriftlich zu begründen.

Die Anträge des Präsidiums zu Anderungen der SaEung oder einer Ordnung sind mit der Einbe-
rufung zu veröffentlichen und müssen zwingend sowohl den Text der zu ändernden Bestimmung
als auch den Wortlaut des beantragten Textes der Salzung bzw. Ordnung angeben.

Die Anträge der Mitglieder sind im Wortlaut schriftlich und mit Begründung bis spätestens 4 Wo-
chen vor dem Verbandstag än die WBV-Geschäftsstelle einzureichen. Für die Rechtzeitigkeit ist
der Posteingang maßgeblich.

Die endgüliige Tagssordnung mit den fristgerecht eingegangenen Anträgen ist mindestens 3

Wochen vor dem ordentlichen Verbandstag in den Amtlichen Mitteilungen des WBV zu veröffent-
lichen.

(7) Nach Bekanntgabe der endgültigen Tagesordnung können im Ausnahmefall noch Dringlich-
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keitsanträge bei der wBv-Geschäftsstelle bis 8 Tage vor dem Verbandstag mit schriftlicher Be-
gründung eingereicht werden. Das Präsidium hat diese Anträge dann unverzüglich in den Amlli-
chen Mitteilungen des WBV zu veröffentlichen. Der Veöandstag muss die Dringlichkeit solcher
Anträge mit arr'ei Dritteln der abgegebenen Stimmen bejahen, damit sie in die Tagesordnung vor
Ort aufgenommen werden.

(8) Die Abstimmung über derartige Anüäge - Anerkennung der Dringlichkeit vorausgesetzt - erfolgt
sofort oder unter dem entsprechenden Tagesordnungspunkt, dem sie inhaltlich zuzuordnen sind.

(9) Oringlichkeitsanträge auf Anderung der Satzung, der Ordnungen oder zur Auflösung des WBV
sind unzulässig.

(10) Der ordentliche Verbandstag ist öffontlich. Der Ausschluss der Öffentjichkeit kann auf Antrag des
Präsldiums oder eines ordentlichen Mitgliedes durch den Verbandstag mit einfacher Mehrheit
beschlossen werden.

(11) über den ordentlichen Verbandstag ist ein Protokoll zu führen.

a) Es muss die Zahl der vertretenen Stimmen, den Gang der Verhandlungen in groben Zügen
sowie die Beschlüsse im Wortlaut mit den jeweiligen Abstimmungsergebnissen enthalten.

b) Das Protokoll wird vom Verbandsgeschäftsführer geführt, sofem der Verbandstag keinen
anderen Protokollführer wählt. Der Einsae technischer Aufzeichnungsgeräte ist zulässig.
Die Tonaufzeichnungen, die zur Erstellung des Protokolls verwandt wurden, sind bis zum
Ende des nächsten ordenllichen Verbandstages oder bis zum Ende eines anstehenden
Rechtsverfahrens aufzrbewahren.

c) Das Protokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen.
Es ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Verbandstag durch Veröffentli-
chung in den Amtlichen Mitteilungen des WBV oder Postversand den Mitgliedem, den Prä-
sidiums- sowie den Ausschussmitgliedem bekannEugeben.

§ 19 Aufgaben des ordentlichen Verbandstages

Der ordentliche Ve6andstag hat insbesondere folgende Aufgabgn:

Entgegennahme der Tätigkeitsberichte des Präsidiums sowie des Rechtausschusses,
Entgegennahme des Kassenberichtes,
Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer,
Genehmigung der Jahresrechnung,
Entlastung des Präsidiums,
Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplans des laufenden Jahres,
Wahlen,
Beschlussfassung über Anträge.

§20 AußerordentlichErVerbandstag

(1) Wenn das lnteresse des Verbandes es erfordert, kann das Präsidium einen außerordentlichen
Verbandstag einberufen. Er muss ihn auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens einem
Drittel der Mitglieder unverzüglich nach Eingang des Antrages einberufen.

(2) Die Einberufung erfolgt durch das Präsidium mindestens 4 Wochen vor Beginn unter Angabe der
Tagesordnung sowie der Begründung f[ir die Einberufung durch Veröffentlichung in den Amtli-
chen Mitteilungen des WBV.

(3) Die Regelungen für den ordentlichen Verbandstag in Salzung und Geschäfts- und Verfahrens-
ordnung finden auf den außerordentlichen Verbandstag entsprechende Anwendung.

a)
b)
c)
d)
e)
t)
s)
h)



Westdeuts cher Basketball-Verband e.V.

§ 21 Zusammensetzung des Verbandstages

('l ) Der Verbandstag setzl sich zusammen:

a) aus den Mitgliedem des Präsidiums;
b) aus den Delegierten der ordentlichen Mitglieder;
c) aus den Einzelpersonen und Vertretern der außerordentlichen Mitglieder;
d) aus den Ehrenmitgliedern und
e) aus den VorsiEenden der Basketballkreise oder deren bevollmächtigten Stellvertretern

im Amt.

(2) ln der Geschäfts- und Verfahrensordnung können weitere offlzielle Teilnehmer benannt werden.

§ 22 Stimmrecht, Stlmmenzahl, Beschlussfähigkelt, Beschlussfassung

(1) Ein Stimmrecht haben die ordentlichen Mitglieder sowi6 die Kreisvorsitzenden und die Ehrenmit-
glieder.

(2) Ein ordentliches Mitglied darf sein Stimmrecht auf ein anderes ordentliches Mitglied übertragen.
Jedes ordentliche Mitglied darf zusätzlich nur das Stimmrecht für ein weiteres ordentliches Mit-
glied übemehmen. Dieses muss im selben Basketballkreis ansässig sein.

(3) Ordentliche Mitglieder werden auf dem Veöandstag durch Delegierte vartreten. Weitere EinzeL
heiten regelt die Geschäfrs- und Verfahrensordnung des WBV.

(4) Ein Delegierter kann das Stimmrecht nur für ein Mitglied ausüben. Dieses Stimmrecht schließt
die nach § 22 Abs. 2 übertragenen Stimmen mit ein.

(5) Mitglieder des Präsidiums können kein Stimmrecht ausüben.

(6) Die jedem ordentlichen Mitglied zustehende Stimmenzahl richtet sich nach der Anzahl der am
Spielbetreib in Konkurrenz teilnehmenden Mannschaften. Maßgebend ist der Stand am 01. Ja-
nuar des Jahres, in dem der Verbandstag stattfindet.

Die Stimmenzahl eines ordentlichen Mitglieds wird wie folgt errechnet:

0 bis 2 Mannschaften 1 Stimme
3 bis 4 Mannschaften 2 Stimmen
5 bis 6 Mannschaften 3 Stimmen
7 bis 8 Mannschaften 4 Stimmen
9 bis 10 Mannschaften 5 Stimmen

11 und mehr Mannschaften 6 Stimmen

(7) Die Stimmenzahl eines Kreisvorsitzenden richtet sich nach der Anzahl der ordentlichen Mitglie-
der gemäß § 7 Abs. 2 in diesem Kreis. Maßgebend ist der Stand am 01. Januar des Jahres, in
dem der Veöandstag statt indet.

Die Stimmenzahl wird wie folgt errechnet:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a) 0 bis 14 Vereine
b) 15 bis 29 Vereine
c) ab...30 Vereine

1 Stimme
2 Stimmen
3 Stimmen

(8)

(e)

Der Kreisvorsitzende kann sein Stimmrecht auf seinen Stellvertreter im Amt übertragen.

Jedes Ehrenmitglied hat eine Stimme. Ehrenmitglieder könnsn ihr Stimmrecht nur persönlich
ausüben.

(10) Das bei Beginn des Veöandstiages bestehende Stimmrecht der Delegierten dauert bis zum En-
de des Verbandstages.
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(11) Der Verbandstag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Delegierten beschlussfähig.

(12) Sofern es in dieser Satzung nicht anders geregelt ist, entscheidet der Verbandstag mit der
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden dabei nicht berück-
sichtigt.

§ 23 Wahlen

Wählbar ist jede volljährige Person, die Mitglied eines Mitgliedes im WBV ist, persönlich anwe-
send ist oder seine Bereitschaft zur Kandidatur und Annahme im Falle der Wahl vor Beginn der
Wahl schriftlich beim Versammlungsleiter hinterlegt hat.

Gewählte Personen bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu einer Neuwahl im Amt, wenn nicht
andere R€galungen aus § 25 Absätze (5) und (6) oder § 26 Absatz (2) greifen.

lll. Präsidium

§ 24 Zusammenset2ung und Vertratungabefugnis

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und bis zu 7 Vizepräsidenten für die Ressorts
Vizepräsidentl StellvertretungdesPräsidenten,Sonderaufgäben
Vizepräsidentll Bildung
Vizepräsident lll Breiten- & Schulsport
VizepräsidentlV Finanzwesen
VizepräsidentV Jugend&Nachwuchsleistungssport
VizepräsidentVl Schiedsrichtarwesen
VizepräsidentVll Spielbetrieb&Sportorganisation

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die unter (1) genannten Personen.

Die gerlchtliche oder außergerichtliche Vertretung des WBV erfolgt durch den Präsidenten und

einen Vizepräsidenten oder durch zwei Vizepräsidenten. lm lnnenverhältnis erfolgt bei Verhinde-
rung des Präsldenten die Vertretung durch den Vizepräsidenten I und einen Vizepräsidenten, bei
Verhinderung des Vizepräsidenten I durch 2 Vizepräsidenten.

Der präsident vertritt den WBV in nationalen und internationalen Gremien und Organisationen.
Diese Vertretung kann mit Zustimmung des Präsidiums auf eine andere Person übertragen wer-

den.

1 § ZS Want uno Amtsdauer

Die Präsidiumsmitglieder werden - mit Ausnahme des Vizepräsidenten V Jugend & Nachwuchs-

leistungssport - vom Verbandstag für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt.

Der Vizepräsident V Jugend & Nachwuchsleistungsspod wird vom Jugendtag gewählt.

zum Präsidiumsmitglied kann nicht gewählt werden, wer für den wBV oder den Deutschen Bas-

ketball Bund hauptberuflich tätig ist.

Wird der VorsiEende eines Basketballkreises in das Präsidium des WBV gewählt, so muss er
den Vorsitz im Basketballkreis unverzüglich niederlegen.

scheidet ein Präsidiumsmitglied vorzeitig aus seinem Amt aus, so bestellt das Präsidium bis zur

Neu- oder Nachwahl einen vertreter, im Falle des vizepräsidenten v Jugend & Nachwuchs-

leistungssport im Einvemehmen mit dem Jugendausschuss.

Eine vorzeitige Abberufung des gesamten Präsidiums oder einzelner Präsidiumsmitglieder kann

nur auf eineÄ außerordentlichen Verbandstag erfolgen, der gemäß § 20 unverzüglich dann ein-

(1)

(2\
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zuberufen ist, wenn ein Drittel der Mitglieder dies in einem schriftlich begründeten Misstrauens-
antrag verlangen. Für die Annahme dieses Antrages auf dem außerordentlichen Verbandstag ist
eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

§ 26 zuständiEkeit n

(1) Der Präsident bestimmt die Richtlinien der Veöandsarbeit.

(2) Das Präsidium ist zuständig für sämtliche Angelegenheiten im Aufgabenbereich des Verbandes,
soweit sie nicht durch zwingende geseEliche Vorschriften, durch Bestimmungen der Saeungen
und Ordnungen oder durch Präsidiumsbeschluss anderen Organen vorbehalten oder übertragen
sind.

(3) Das Präsidium ftihrt den WBV, entwickelt und vertritl sportpolitische Ziele des Landesverbandes
in NRW und DBB, sorgt für Schwerpunkte, Miftel und Umsetzung. Es koordiniert ressort-
übergreifend Aufgaben, insbesondere, wenn Entscheidungen in Ressorts über den WBV hinaus-
wiken. Es berä über den Jahresabschluss des vergangenen und den Haushaltsentwurf des
laufenden Geschäftsjahres und gibt beide zur Beschlussfassung auf dem Verbandstag frei- Es
erarbeitet und berät SaEungs- und Ordnungsänderungen, Richtlinien für den Sport und schwer-
wiegende flnanzielle Entscheidungen zur Beschlussfassung auf dem Verbandstag. Näheres
regelt die Geschäfts- und Verfahrensordnung des WBV.

(4) Das Präsidium ist berechtigt, Präsidiumsmitglieder bei grober michtverletzung mit sofortiger
Wirkung ihres Amtes durch schriftlich begründete Entscheidung bis zum nächsten Verbandstag
zu entheben. Der Betroffene ist vorher zu hören. Er hat das Recht der Beschwerde beim WBV-
Rechtsausschuss innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung. Hat die Be-
schwerde Erfolg, befindet sich der Beschwerdeführer wieder im Amt. Gegen die Entscheidung
des WBV-Rechtsausschusses ist innerhalb von 14 fagen nach zustellung die Möglichkeit gege-
ben, die endgültige Entsoheidung über die Amtsenthebung durch den nächsten Verbandstag zu
beantragen. Der Antrag ist schriftlich an die WBv-Geschäftsstelle zu richten und kann sowohl
vom Präsidium als auch vom betroffenen Präsidiumsmitglied gestellt werden.

(5) Der Präsident ist arbeitsrechtlich der höchste VorgesetAe aller Arbeitnehmer des WBV. Er regelt
die disziplinare und fachliche Dienstaufsicht in ArbeitsVerträgen und Dienstanweisungen unter
Mitwirkung der fachlich zuständigen Vizepräsidenten.

lV ErweltertesPräsldlum

§27 Zusammenscfung

(l) Oas en eiterte Präsidium setä sich zusammen aus den Mitgliedem des Präsidiums und den
Kreisvorsitzenden. Der Präsident ist der Vorsitzende des erweiterten Präsidiums.

(2) Das erweiterte Präsidium ist an die BeschlÜsse der Organe des WBV gebunden.

(3) Das erweiterte Präsidium tagt mindestens einmal pro Kalendeiahr.

(4) Es ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. Es entscheidet mit Stimmenmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder seines Vertreters.

(5) Weitere Einzelheiten werden in der Geschäfts- und Verfahrensordnung geregelt.

E. Sportjugend des Verbandes

§ 28 Basketballjugend

(1) Die Basketbalüugend ist die steuerrechtlich unselbstständige Jugendorganisation des WBV.
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Die Basketballjugend vertritt alle jungen Menschen in den Mitgliedsvereinen, die noch nicht 19
Jahre alt sind.

Die Basketballjugend ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach dem Kinder- und Ju-
gendhitfegeseE (§ 75 SGB Vlll). Die Basketballjugend ist Mitglied der Sportjugend NRW. ln der
Jugendpflege führt und verwaltet sich die Basketballjugend selbständig und entscheidet über die
ihr über den Haushalt des Verbandes zufließenden Mittel im Rahmen der Verbandszwecke ge-
mäß § 2 unter Berucksichtigung der Gemeinnü,tzigkeit des Verbandes.

Die Basketballjugend verfolgt im Nachwuchs-Leistungssport Ziele des Landesverlcandes WBV.
Die hierfür zur Verfügung gestellten zrveckgebundenen Fördermittel werden in enger Abstim-
mung mit dem WBV verwendet, der diese Miüel erhalten hat und verantworten muss.

Der Jugendtag ist die Mitgliederversammlung der Basketballiugend des WBV: für ihn gelten die
Bestimmungen der Satzung, der Geschäfts- und Verfahrensordnung und der Jugendordnung
des WBV.

Die Basketballjugend wählt einen Jugendausschuss, dor von einem Vorsitzenden geleitet wird.
Der Vorsitzende der Jugend ist als Vizepräsident V Jugend & Nachwuchsleistungssport auch
Mitglied des Präsidiums.

Näheres regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung beschlossen wird und vom
Verbandstag als Mitgliederversammlung bestätigt werden muss. Die Jugendordnung darf den
Vorgaben dieser SaEung nicht widersprechen. lm Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser
Satzung.

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2\

F. SonstigeBestimmungen

§ 29 Ausschüsse

Folgende Fachausschüsse unterstützen die Arbeit des Präsidiums:

a) Lehr- und Trainerausschuss,
b) Ausschuss für Breiten- und Schulsport,
c) Ausschuss für Jugond- und Nachwuchsleistungssport,
d) Schisdsrichterausschuss,
e) Ausschuss für Spielbetrieb und SPortorganisation.

Einzelheiten über die Zusammenseuung, Berufung, Zuständigkeit und Aufgabenbereiche regelt
die Geschäfts- und Verfahrensordnung.

Das Präsidium kann bei Bedarf für sonsiige Verbandsaufgaben weitere Ausschüsse bilden, de-
ren Mitglieder von ihm berufen werden.

§ 30 Referenten

Zur Erledigung weiterer Aufgaben kann das Präsidium Referentenstellen einrichten- Näheres
regelt die Geschäfls- und Verfahrensordnung.

§ 31 Geschäfrsstelle

Die Verwaltung des WBV erfolgt durch die Geschäftsstelle mit SiE Duisburg, die dem Präsidium,
namentlich dem Präsidenten, untersteht. Sie wird durch den hauptamtlichen Geschäftsführer
geleitet.

Die Geschäftsstelle ist Sitz des WBV, offizielle Zustelladresse und Dienstsitz der hauptamtlichen
Mitarbeiter.

(1)

(2)
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§32 Kassenprüfung/Rsvision

(1) Der Verbandstag wählt zur Prüfung der Kassenführung des WBV für die Dauer von 2 Jahren
zwei Kassenprüfer und zwei Ersatzkassenprüfer. Wiederwahl ist zulässig. Jedoch darf ein Kas-
senprüfer nicht länger als 4 Jahre hintereinander im Amt sein.

(2) Die KassenprÜfer dÜrfen nicht dem Präsidium, den Fachausschüssen des WBV oder demselben
Verein wie der Vizepräsident lV Finanzwesen angehören. Sie dürfen in keinem Dienstverhältnis
und keinem Geschäftsverhältnis zum WBV stehen.

(3) Die Buch- und Kassenprüfung ist mindestens zweimal im Geschäftsjahr durchzuführen. Eine der
Pn fungen muss spätestens 4 Wochen vor dem ordentlichen Verbandstag erfolgen. Über die
Ergebnisse der Prüfungen berichten die Kassenprüfer zeitnah dem Präsidium, damit ggf. unver-
züglich Gegenmaßnahmen zur Abstellung von Fehlern und Mängeln ergriffen werden können.
Außerdem berichten die Kassenprüfer dem ordentlichen Verbandstag, wobei Persönlichkeits-
rechte zu wahren sind-

(4)

(5)

Die Kassenprüfer nehmen nach ihrem Ermessen Einsicht in sämtliche Kassenunterlagen, die
sich auf den zu prufenden Zeitraum beziehen. Die Kassenprüfung erstrecK sich auf Beleg und
Veöuchungsprü(ung, die Einhaltung von finanziellen Veöandstagsbeschlüssen, des Haushalts-
planes sowie der Mittelverwendung.

Das Präsidium kann bei Bedarf einen unabhängigen Pnifer mit einer Revision beauftragen. Der
Prüfer legt den AbschlussbBricht zeitnah dem Präsidium vor. Der Prüfberioht ist außerdem unter
Wahrung der Persönlichkeitsrechte dem nächsten Verbandstag vozulegen.

G. Straf- und Ordnungsgewalt des Verbandes

§ 33 Ordnungsgewalt und Ordnungsmaßnahmen

(1) Der WBV übt gegenüber seinen Organen, Gliederungen und Funktionsträgem sowie den Mit-
gliedern und deren Teilnehmem am Verbandsgeschehen und Spielbetrieb das Weisungsrecht
und die disziplinäre Ordnungsgewalt äus, soweit er hierfür zuständig ist. Grundlage sind die Sat-
zungen und Ordnungen des DBB und des WBV.

(2) lm Rahmen seiner disziplinären Ordnungsgewalt kann der WBV gegen FunKionsträger des
WBV und seiner Gliederungen sowie gegen seine Mitglieder und deren Funktionsträger und
Teilnehmer am Spielbetrieb bei Verstößen gegen die in Absatz 1 genannten Normen folgende
Ordnungsmaßnahmen anordnen:

- Verwarnung;
- Geld- und Ordnungsstrafe;
- Spielverlust für Mannschaften der Mitglieder;
- Sporre, Suspendierung, Lizenzentzug;
- Funktionsentzug oder Amtsunwürdigkeit;
- Ausschluss.

Einzelheiten regeln die Ordnungen des DBB und des WBV sowie die Strafenkataloge des WBV
sowie seiner Gliederungen.

(3) Neben einer oder mehreren Ordnungsmaßnahmen können dem Betroffenen auch die Verfah-
renskosten sowie sonstige Nebenkosten auferlegt und die ausgesprochene Ordnungs-
maßnahme in den Verbandsorganen veröffentlicht werden.

34 Rechtsausschuss

('l) Die Verbandsgerichtsbarkeit wird vom Rechtsausschuss nach den Bestimmungen der Rechts-
ordnungen des DBB und des WBV ausgeübt.
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Der Rechtsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und sechs Beisitzern.

Der Vorsitzende und die Beisitzer werden vom Verbandstag für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Sie müssen verschiedenen Mitgliedsvereinen angehören und dürfen kein Amt im Präsidi-
um des WBV oder dessen Fachausschüssen bekleiden. Sie dürfen auch in keinem Dienstver-
hältnis und keinem Geschäftsverhältnis zum WBV stehen.

Scheidet der Vorsitzende vorzeitig aus, wählen die Beisitzer des Reohtsausschusses aus ihrer
Mitte den neuen Vorsitzenden. Scheidet ein BeisiEer aus, hat der Rechtsausschuss innerhalb
eines Monats für die Dauer bis zu Neuwahlen auf dem nächsten Verbandstag einen Nachfolger
zu bestellen.

Das Rechtswesen und die Rechtsprechung des WBV sind unabhängig. Der Vorsitzende und die
Beisitzer sind nicht weisungsgebunden.

Aufgaben und Zuständigkeiten regelt die Rechtsordnung.

H. Die Basketballkreise

§ 35 Aufgaben der Basketballkreise

('1) Die Basketballkreise (BBK) sind Gliederungen des WBV. Sie verwalten sich im Einklang mit der
WBV-SaEung sowie den WBV- und DBB-Ordnungen selbst.

(2) Die Basketballkreise oEanisieren den Senioren- und Jugendspielbetrieb der Kreisligen und dar-
unter angeordneten Ligen eigenständig.

(3) Die Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtem, Trainern und Übungsleitern auf Kreisebene rich-
ten sich nach den jeweils geltenden ordnungen und Regelwerken in WBV und DBB.

§ 36 Organisation

(1) Die inteme Organisation der Basketballkreise als Vereine muss den Anforderungen nach §36
AbsaE (2) sowie den §§ 37 und 38 genügen, damit eine Verleihung der Funktion als Basketball-
kreis erfolgen und aufrechterhalten werden kann.

Die Basketballkreise geben sich eine Satzung, die nicht der WBv-satzung entgegenstehen darf.

Die Basketballkreise haben das Recht, für ihren Spielbetrieb eigene Teilnahmegebühren und
Bußgelder zu erheben. Die Kassen werden eigenverantwortlich geführt. Die BBK haben die ge-
selzlichen michten eigenständig zu erfüllen.

§ 37 D€r Krelstag

Der Kreistag ist die Vercammlung der im Kreis ansässigen ordentlichen Mitglieder.

Die ordentlichen Kreistage finden in der Regel jährlich an einem vom Kreisvorstand zu bestim-
menden Tag und Ort slatt.

(3) Der Keisvorstand kann jederzeit einen außerordentlichen Kreistag einberufen, wenn dies im
lnteresse des Kreises oder des WBV erforderlich ist. Er muss ihn unverzüglich einberufen, wenn
mindestens 1/3 der kreisangehörigen ordentlichen Mitglieder die Einberufung schriftlich unter
Angabe von Zweck und Gründen beantragt.

38 DerKrelsrechtsausschuss

(1) Jeder Kreis ist verpflichtet, einen Kreisrechtsausschuss einzurichten.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(2\

(3)

(1)

(21
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Der Kreisrechlsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens droi BEisitzern.

Die Mitglieder des Kreisrechtsausschusses sowie dessen Vorsitzender werden vom Kreistag
gewählt. Sie dürfen kein Amt im Präsidium des WBV oder des Kreisvorstandes inne haben.

Aufgaben und Zuständigkeiten regelt die WBV-Rechtsordnung.

l. Verbandsleben

§ 39 Ehrungen des Verbandes

(1) Der wBV kann außergewöhnliche Verdlenste um die Verbreitung, Pflege und Förderung des
Basketballsports in NRW anerkennen. Einzelheiten regelt die Ehrenordnung des WBV.

(2) Ehrenvorsitzende und Ehrenpräsidenten sind Ehrenmitglieder.

§ /+0 Datenverarbeitung und Datenschutz

(1) Zur Efüllung und im Rahmon der Veöandszwecke gemäß § 2 der Sa2ung, insbesondere der
Organisation und Durchführung des Spielbetriebs, erhebt, verarbeitet und nutä der WBV die
hierfür erforderlichen Daten, einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedem der ihm
angehörenden Vereine und Kreise. Der WBV kann diese Daten in das zentrale lnformationssys-
tem des DBB einslellen

(2) Die Datenerfassung dient im Rahmen der vorgenannten Verbandsantrocke vornehmlich der Ver-
besserung und Vereinfachung der spieltechnischen und organisatorischen Abläufe im WBV so-
wie im Verhältnis zum DBB und dessen Mitgliedsverbänden. Darüber hinaus ermöglicht si€ die
Schaffung direkter Kommunikationswege zurischen Mitgliedem, Vereinen und WBV sowie zum
DBB und dessen Mitgliedsverbänden

(3) Der WBV ist berechtigt, die Anschrift und Erreichbarkeit seiner Mitglieder bzw. der entsprechen-
den Funktionsfäger im lnternet zu veröffentlichen.

(4) Der WBV und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdalenschutzgesetzes ge-
bunden. Sie stellen insbesondere sicher, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter ge-
schiM werden und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf diese Daten haben.
Zugriffsrechte dürfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke, insbe-
sondere der in den Absäeen (1) und (2) genannten, notwendig ist. Der WBV achtet daraul dass
bei der Oatenverarbeitung schuta,,/rirdige Belange der betroffenen Personen benicksichtigt wer-
den.

§ 4'l Amtliche Mfüeilungen
Smtliche Mitteilungen des WBV' sind im amüichen Organ zu veröffentlichen. Sie sind mit ihrer
Veröffentlichung bindend. Das Präsidium legt fest, welches Medium als amtliches Organ gilt.

§42 Haftungsausschluss

Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied aus der Teilnahme am Sportbetrieb, durch
BenuEung der übrigen Veöandseinrichtungen oder durch Anordnungen und sonstige Entschei-
dungen der Veöands-, Kreis- und Rechtsorgane sowie der Ausschüsse entstehen, haften der
Verband und seine Funktionsträger nur, wenn einem Organmitglied oder einer sonstigen Person,
ftlr die der Verband nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsalz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

12)

(3)

(4)
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J. §chlussbestimmungen

§ 43 Auflösung des Verbandes und Vemögensanfall

(1) Die Auflösung des WBV kann nur auf einem ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen au-
ßerordentlichen Verbandstag beschlossen werden.

(2) Die Einberufung eines solchen Verbandstages darf nur erfolgen, wenn es das Präsidium mit
einer Dreiviertelmehrheit seiner Mitglieder beschlossen hat oder von 40 % der ordentlichen Mit-
glieder schriftlich gefordert wird.

(3) Zur Auflö'sung bedarf es der Zustimmung einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen.

Bei der Auflösung des WBV sind - falls der außerordentliche Veöandstag nichts anderes be-
schließt - der Präsident, der Vizepräsident | (Stellvertretung des Präsidenten) und der Vizepräsi-
dent lV Finanzwesen die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren- Zur Beschlussfas-
sung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Die Rechte und Pflichten der Liquidatoren
bestimmen sich im Übrigen nach den Vorschriften des BGB über die Liquidation,

Bei Auflösung des WBV oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach Beendigung
der Liquidation noch vorhandene Vermögen an den Deutschen Basketball Bund e.V. (DBB), der
es unmittelbar und aussohließlich für gemeinnti(zige Zwecke zur Förderung des Basketballsports
in NRW zu verwenden hat.

§ ,l4 Andsrung der sarung und der ordnungen

(1) Die Satzung kann mit einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen des Ver-
bandstages geändert werden.

(2) Zur Anderung der Ordnungen genügft die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

§ i+5 lnkrafttreten

Die Satzung und ihre Anderungen treten mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraft,
Ordnungen und ihre Anderungen mit Beschluss durch den Verbandstag.

(4)

(5)
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SCH]EDSRICHTERORDN UNG
des Westdeutschen Basketball-Verbandes e.V.
bBschlossen vom Verbandstag 2013

Präambel

Wir zollen allen Beteiligten am Spiel die nötige Achtung und Anerkennung, egal welcher Hautfarbe, Nationalität,
Religion und Goschlecht.
Spieter, Trainer, Betreuer, Funktionäre und Schiedsrichter tragen gleichermaßen Verantwortung für einen fairen
und gewaltfreien Umgang miteinander.
Schiedsrichter sind zur Unparteilichkeit verpflichtet. Sie dürfen keine der am Spiel beteiligten Mannschaften mit
Vorsae bevor- oder benachteiligen!
Gegenseitiger RespeK ist Vorausselzung des menschlichen Zusammenlebens.

ln der Satzung werden Frauen und Männer meist nicht getrennt benannt. Dies dient der besseren Verständlich-
keit und ist nicht als diskriminierend zu verstehen. Alle Aufgaben und Positionen sind Frauen und Männern glei-
chermaßen zugänglich, sie haben die gleichen Rechte und michten.

I Allgemeines

§1 Grundlagen

1. Grundlage für das Schiedsrichterwesen im Westdeutschen Basketballverband e.V. (WBV) bildet
die Schiedsrichterordnung des Deutschen Basketball Bundes (DBB-SRO) in ihrer jeweiligen Fas-
sung.

2. Sie wird ergänA und erweitert durch diese Schiedsrichterordnung (WBV-SRO) im Zusammenhang
mit den offiziellen Spielregeln der FIBA und den Satzungen, Ordnungen und Richtlinien des DBB
sowie des WBV. Alle Ordnungen sind als Einheil zu betrachten.

ll Organe und Aufgaben

§2 Organe des Schiedsrichterwesens

1. Organe des Schiedsrichterwesens des WBV sind:

a) der Vizepräsident Vl des WBV für das Schiedsrichterwesen (WBV-VP-SRW),

b) derwBv-Schiedsrichterausschuss (WBV-SRA) und

c) die Kreisschiedsrichterwarte (KSRW).

2. Zur Entlastung des WBV-VP-SRW und des WBV-SM können der WBv-Geschäftsstelle Aufga-
ben übertragen werden.

§3 WBV-Vizepräsident für das Schiedsrichten /esen (WBV-VP-SRW)

1. Der WBV-VP-SRW leitet und koordiniert das Schiedsrichterwesen im WBV eigenverantworllich
und führt den Vorsitz des WBV-Schiedsrichterausschuss. Er bestimmt ein Mitglied aus dem WBV-
SRA zu seinem Stellvertreter.

2. Er ist insbesondere zuständig für

a) die ZusammenseEung und Aufgabenverteilung innerhalb des WBV-SRA,

b) die Beaufsichtigung und Koordinierung des Schiedsrichterwesens im WBV,

c) die Abwicklung der allgemeinen Geschäfte, die das SR-Wesen betreffen,

d) die Finanzen des Schiedsrichterwesens,

e) den Schiedsrichtereinsaz und die Schiedsrichterumbesetzung in allen vom WBV verwalteten
Ligen und für vom DBB übertragene Spiele,

0 die Zusammenaöeit mit den anderen Landesverbänden sowie den Schiedsrichter-
Kommissionen des DBB,



Westdeutscher Basketball-Verband e.V.

g) die Berufung freier Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben,

h) das Führen der WBv-Schiedsrichterliste'

i) die Benennung von Schiedsrichterkadern,

j) die Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtem und

k) die Verhängung von Strafen im Rahmen dieser Ordnung.

§4 WBV-SchiedsrichterausEchuss (WBV-SRA)

1. Zur Unte6tüEung des WBV-VP-SRW wird ein WBV-SRA gebildet. Dieser setzt sich wie folgt zu-
sammen aus

a) dem WBV-VP-SRW als Vorsitzenden und

b) bis zu vier Beisitzern,

2. Die Mitglieder zu 1.b) werden auf Vorschlag des WBV-VP-SRW vom WBv-Präsidium berufen.

3. Die Aufgabenverteilung innerhalb der WBV-SRA gliedert sich in verschiedene Ressorts, die durch
Beschluss des WBV-SM auf deren Mitgliedar als Ressortleiter verteilt werden.

§5 Kreisschiedsrichterwarte (KSRW)

Das Schiedsrichterwesen in den Basketballkreisen regeln die Kreise in eigener Verantwortung im
Rahmen der Bestimmungen der WBV- und der DBB-SRO. Zuständig ist der jeweilige Kreisschieds-
richlerwart.

§6 TagungderKreisschiedsrichterwarte

zur lnfomation der Kreisschiedsrichterwarte und Koordination des Schiedsrichterwesens im WBV fin-
det einmaljährlich eine Kreisschiedsrichterwarte-Tagung statt, zu der der Vizepräsident Schiedsrich-
terwesen des WBV einlädt.

lll Lizenzen

§7 WBV-Basjslizenz (LS-E)

1. Vor der DBB-Schiedsrichterlizenz ist zunächst die Eingangslizenz des WBV (nachstehend als
WBv-Basislizenz bezeichnet) im Sinne der DBB-SRO § 5, Abs. 3 zu erlangen. Sie wird nach er-
folgreicher Teilnahme an einem Ausbildungslehrgang gemäß der DBB-Richtlinie zur Ausbildung
und Prüfung von Schiedsrichtern und den diese ergänzenden WBv-Richtlinien erteilt.

2. Die KSRW sind zuständig für die Durchführung von Ausbildungslehrgängen mit Prüfung zur WBV-
Basislizenz. ln jedem Kreis hat mindestens ein Lehrgang pro Jahr statEufinden. Sollten die Teil-
nehmerzahlen nicht ausreichend sein, so kann auch ein Lehrgang in Kooperation mit benachbar-
ten Kreisen angeboten werden.

3. Die WBV-Basislizenz berechtigt zeitlich befristet zur Leitung von Pflichtspielen auf Kreisebene.

4. Über die Anerkennung von Eingangslizenzen anderer Landesverbände entscheidet der WBV-VP-
SRW. Er kann diese Aufgabe delegieren.

DBB-Schiedsrichterlizenz (L$D, -C, -8, -A)

1. Die Schiedsrichterlizenz wird durch den DBB ausgeslellt. Die Vergabe richtet sich nach der DBB-
Richtlinie zur Ausbildung und Prtlfung von Schiedsrichlem und den diese ergänzenden WBV-
Richtlinien.

2. Über die Anerkennung ausländischer Lizenzen mit dem Ziel, die DBB-Schiedsrichterlizenz oder
die WBV-Basislizenz zu erwerben, entscheidet der WBV-VP-SRW.

Gültigkeit und Verlängerung einer Lizenz

'1. Die DBB-Schiedsrichterlizenz und die WBv-Basislizenz sind ieweils bis zum 31.12. des auf die
Eßtausstellung folgenden Jahres gültig. Die Gültigkeit der Lizenz wird durch einen Eintrag in der
zentralen Schiedsrichterliste des WBV vermerkt.

2. Voraussetzung für die Verlängerung der Gültigkeit ist der erfolgreiche Besuch einer vom WBV an-
erkannten Schiedsrichter-Fortbildungsmaßnahme. Die Verlängerung der Gültigkeit ist dem jeweili
gen folgenden Kalenderjahr zu zurechnen.

§8

§e
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3. Diese Fortbildungsmaßnahme muss durch einen WBv-Fortbilder erfolgen.
Der Besuch einer DBB-Fortbildungsmaßnahme gilt entsprechend.

4. Die WBv-Bagislizenz kann grundsätzlich maximal zweimal veriängert werden.

5. Bei Vodiegen eines besonderen Grundes liegt die Verlängerung der WBV-Basislizenz im Ermes-
sen d6s WBV-VP-SRW in Absprache mit dem zuständigen KSRW.

6. Die Gültigkeit der Lizenz im WBV wird zum Ende des Jahres vom WBV-VP-SRW bekannt gege-
ben.

7. Werden die jährlichen Fortbildungen in einem Jahr nicht angeboten, verlängert sich die lizenz a!-
tomatisch um ein weiteres Jahr.

§10 Verfahren bei Nichterfüllung der Forlbildungspflicht

1. Bei Nichterfüllung der Fortbildungspflicht wird grundsätzlich keine Verlängerung der Gültigkeit
vermerkt.

2. Bei Vodiegen eines besonderen Grundes kann die Lizenz durch den WBV-VP-SRW um ein weite-
res Jahr verlängert werden.

§11 Ruhende Lizenz

'1. Eine Lizenz, die nach § I nicht verlängert wurde, ruht-

2. Hat die Lizenz bis zu drei Jahre ununteörochen geruht, wird nach erfolgreichem Besuch einer
vom WBV anerkannten Schiedsrichter-Fortbildungsmaßnahme ohne weiteres die emeute Gültig-
keit vermerkt.

3. Hat die Schiedsrichterlizenz mehr als drei Jahre geruht, wird die Gültigkeit nur wieder hergestellt,
w6nn neben dem erfolgreiohen Besuch einer vom WBV anerkannten Schiedsrichter-
Fortbildungsmaßnahme ein Prüfungsspiel erfolgreich absolviert wurde.

4. ln begründeten Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter eine Verlängerung beantragen. Der
schriftliche Antrag ist mit Begründung an den WBV-VP-SRW zu richten.

§12 Erlösch€n der Lizenz

Eine Lizenz erlischt, wenn
'1. sie zurückgegeben wird,

2. für eine WBV-Basislizenz innerhalb der Gültigkeit keine Anmeldung zur Prüfung für die DBB-
Schiedsrichterlizenz erfolgt,

3. sie mehr als 8 Jahr ununterbrochen geruht hat, oder

4. sie rechknäßig entzogen wird.

lV michten und Rechte der Schiodsdchter

§13 Pflichten und Rechte des Schiedsrichters

1. Jeder Schiedsrichter muss Mitglied in einem dem WBV angehörenden Verein sein. Ausnahmen
bedürfen der Zustimmung des WBV-VP-SRW.

2. Der Schiedsrichter hat einen Vereinswechsel unveaüglich seinem zuständigen KSRW und dem
WBV-VP-SRW miEuteilen. Vereinswechsel sind grundsätzlich nur zum Saisonwechsel möglich.

3. Jeder Schiadsrichter darf während des laufenden Wettbewerbes nur für den Verein Spiele leiten,
für den er gemäß § l3 Nr. 1. gemeldet ist.

4. Bei einem Wechsel aus einem anderen Landesverband zu einem Verein des WBV ist dieser
Wechsel unverzüglich dem WBV-VP-SRW miEuteilen.

5. Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet, eine Mailadresse anzugeben. Es muss sichergestellt sein,
dass über diese Mailadresse eine durchgängige Kommunikation gesichert ist, insbesondere Mit-
teilungen über Anse2ungen und Aufforderung zur Abgabe der Rückmeldung.

6. Jede Anderung der Anschrift, der Telefonnummer oder der Email-Adresse ist unverzüglich selb-
ständig in TeamSL zu ändem.

I
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7. Jeder Schiedsrichter ist verpflichtet, den ihm zur Verfügung gestellten Fragebogen mit dem
Einsatzwunsch zur kommenden §aison abzugeben. ln diesem Formular kann auch ein Vereins-
wechsel angegeben werden.

8. Jeder Schiedsrichter hat Anrecht auf die durch den Verbandstag beschlossenen Entgelte, insbe-
sondere Schiedsrichtergebühr, Fahrtkosten und gegebenenfalls Verpflegungsgeld. Die jeweils gül-
tigen Gebühren und Entgelte sind aus der gültigen Ausschreibung zu entnehmen.

9. Die Schiedsrichter sind verpflichtet, die Abrechnung konekt durchzuführen.

10. Schiedsrichter haben bei Vorlage ihrer Lizenz bei all6n Veranstaltungen auf WBV-Ebene freien
Eintritt.

11. Schiedsrichter der Regional- bzw. Oberliga-Kader sind verpflichtet, ihren Kreisen bei der Betreu-
ung junger Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen.

§1 4 Schiedsrichterkleidung

1. Die Schiedsrichter sind verpflichtet oflzielle Schiedsrichterkleidung zu tragen.

2. Das Nähere einschließlich der Weöung auf Sctiedsrichterkleidung regeln die DBB-SRO, die
DBB-Vorschriften für die Benutzung von Werbung und der WBV-SM im Einvemohmen mit dem
WBV-Präsidium.

3. Die Ausführung der Schiedsrichterkleidung wird in der Ausschreibung beschri€ben.

4. Die Vereine sollen ihre Schiedsrichter entsprechend ausstatten.

V michten der Vereine

§15Pflichten der Vereine

Jeder Verein ist verpflichtet, einen Ansprechpartner für Schiedsrichter-Angelegenheiten (Vereins-
Schiedsrichter.Wart VSRW) zu benennen. Dieser ist in TeamSL mit entsprechenden Kontaktdaten
einzutragen.

§1 6 Gestellungspflicht

1. Die Vereine haben Schiedsrichter mit gültiger Schiedsrichterlizenz für alle MWB teilnehmenden
Senioren- und Jugendmannschaften auf Ebene des WBV zu stellen Die Voraussetzungen für die
Anerkennung als einsatzfähiger michtschiedsrichter regelt die Ausschreibung.

2. Als Mindestzahl gilt

a) für jede am MWB-SpielbetriBb teilnehmende Seniorenmannschaft je zwei Schiedsrichter.

b) für jede am MwB-Spielbetrieb teilnehmende U20 und U19 Mannschaft je einen Schiedsrichter.

3. Die Gestellungspflicht für Voreine, die erstmalig am Spielbetrieb des WBV teilnehmen, tritt mit Be-
ginn der zweiten Spielzeit der ersten Mannschaft dieses Vereins in Kraft. Oiese Regelung gilt nicht
für Vereine, welche ein Teilnahmorecht übernommen haben.

4. Ein Schiedsrichter d6r weniger als 5 Spiele persönlich auf WBV-Ebene in der Saison leitet, kann
nicht zur Erfüllung der Gestellungspflicht herangezogen werden.

5. Leitet ein Schiedsrichter weniger als 50o/o der im zugewiesenen An- und Umbesetzungen, so wird
er ihm Rahmen der Gestellungspflicht, als'halbef Schiedsrichter gewertet.

6. Nach Auswertung der Schiedsrichter-Rückmeldungen für die kommende Saison, erhalten die
Vereine eine Übeßicht mit den Einsatzwünschen ihrer Schiedsrichter. Diese Meldung muss durch
den Verein bestätigt werden.

7. Gibt ein Verein troE Mahnung seine Meldung nicht ab, so gilt die Gestellungspflicht als nicht er-
fiiltt.

v.

Personen die ehrenamtlich im Schiedsrichterwesen des DBB oder WBV tätig sind und eine
Schiedsrichterlizenz besitzen, können bei der Gestellungspflicht angerechnet werden.

Bei Nichterfüllung der Gestellungspflicht wird ein Strafgeld nach den Bestimmungen des WBV-
Strafenkataloges erhoben.

10. Bel Vorliegen von besonderen Gründen im Zusammenhang mit der Schiedsrichter-
Gestellungspflicht, sind diese beim WBV-SRA anzuzeigen. Dieser entscheidet dann im Einzelfall.

- -1--1--
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1 1. Vereine die mehr Schiedsrichter als in §16 Abs. 2 vorgeschrieben melden, erhalten einen Bonus
von 150,00 Euro je zusäElichen Schiedsrichter.

Vl Spielbetdeb

§1 7 Schiedsrichteranseeungen

1. Dem WBV-VP-SRW obliegt die Ansetzungen für folgende Spiele:

a) Seniorenmeisterschaften der WBv-Wettbewerbe,

b) Jugendmeisterschaften der WBv-Wettbewerbe,

c) Pokal- und Bestenspiele des WBV,

d) DBB-Meisterschaften, soweit sie dem WBV übertragen werden,

e) weitere Spiele die dem WBV übertragen werden (Austauschspiele).

2. Die Aufgabe zur Ansetzung kann an Einsatzstellen delegiert werden.

3. Die Ansetzungen für Spiele auf Kreisebene werden vom KSRW geregelt.

4. Den Einsatz von Gastschiedsrichtern regelt der WBV-SRA-

5. michtspiele auf WBV-Ebene müssen grundsätzlich von lizenzierten Schiedsrichtem mit gültiger
Lizenz geleitet werden.

§1 I Schiedsrichterkader

1. Für jeden Wettbewerb können Schiedsrichterkader gebildet werden. Die Voraussetzungen für die
Zugehörigkeit legt der §RA in den Kaderrichtlinien fest. lm Rahmen dieser Richtlinie trifft der SRA
hinsichtlich der Kaderzugehörigkeit Personalentschaidungen.

2. Der WBV-SRA wählt geeignete Schiedsrichter aus, die für den Schiedsrichtereinsatz in den Bun-
desligen an den DBB gemeldet werden.

§19Weiter- und Rückgabe von Spielaufträgen

1. Absagen durch namentlic-tl angeset e Schiedsrichter sind unverzüglich an die zuständiga Umbe-
setzungsstelle zu richten. Genaueres regelt die Ausschreibung.

2. Fühlt sich ein Schiedsrichter gegenüber einer Mannschaft, bei der er für ein michtspisl angeseta
ist, befangen, so muss er um Umbesetzung bei der zuständigen Umbesetzungsstelle nachsuchen.

Vll Schlussbestimmungen

§20Anderung der Schiedsrichterordnung

1. Anderungen und Ergänzungen dieser Ordnungen sind nur durch den WBV-Veöandstag mit ein-
facher Stimmenmehrheit möglich.

2. Soweit Anderungen übergeordneter Vorschriften eine Anpässung der WBV-SRO notwendig ma-
chen, ist das WBv-Präsidium auf Vorschlag der WBV-VP-SRW befugt, hierzu Anderungen dieser
Schiedsrichterordnung zu beschließen; diese treten nach Beschlussfassung vorläufig in Kraft und
bedürfen der Bestätigung durch den nächsten WBV-Verbandstag.
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b) für den ubrigen LV-Bereich dessen Rechtsausschuss,
c) für den Bereich der Regionalzusammenschlüsse de

Rechtsausschuss,
d) auf Bundesebone der Rechtsausschuss (RA),
e) für Streitigkeiten, die sich über die Grenzon eines LV hir

erstrecken und nicht unter c) fallen, der vom BA auf Ani
beauftragle LV-RA eines nicht beteiligten LV

f) auf Antrag elnes LV oder eines

LV-RAeines nicht beteiligten LV ,,"i

Sorern der RA zu a) fehlt, lritl an seine Sielle dor BA zu b);

3, ala zweite Rochlslnstanz:
a) für Entscheidungen zu 2. a) der LV-RA,
b) für Enlschsidungen zu 2. b) und c) sowie e) und f) dsr B,

O Bei Pllichtspiolen, bei denen zur Fortsetzung des Wottbe!
eine abschließende Entscheidung umgehend notwendlg lst,
durch den Veranstalter eine Spieliury mit ondgültiger Entscheidr
befu gnis eingssstzt werden.

§4
O Dle Vereinbarkeit von Bestimmungen mil höhenangigen
schriften kann in einem gesonderten Verfahren tiberprüft werden,,
Zuständig in diosem Normenkontrollverfahren sind: ;
1'beiNormenelnesLvodergeine]Gliederungen:

a) in erster lnstanz der LV-RA, I
b) in zweiler lnstanz der DBB-RA;

2. bel Normen elnes Regionalzusammenschlusses:

O Bei verbandsschädigendem Verhalten entscheidel aul Landr
ebene der zuständige LV"RA und auf höherer Ebene der DBB-RA

a) in erster lnstanz desson Rechtsausschuss, iI
b) in zweiter lnstanz der DBB-RA; I

3. bei Bündesnormen: 3
der DBB-HA. '*

O Organstre tigkerten werden auf Landesebene vom LV-BA, at
Bundesebene vom DBB"RA jeweils endgültig ontschieden.

am Verfahren einer lnstanz sind:
Wer einen verfahrenseinleitendon Anirag stellt oder ein
Rechtsmiltel einlegt,
Die für die Normsetzung, Entscheidung oder Einzelanordnung
verantwortlicho Voroinigung,
Dritte, wennderen berechtigtos lnterosss durch die Entschei-
dung unmittelbar berührt wird.

O Soweit dio Vorinslanz nicht von sich aus tälig wird, können verlah-
l6nseinleitende Anträge nur von don unmittolbar Eetroflonon gostellt

'werden. Rechtsmittel können von allen Beteiligten, falis sie beschwert

i8lnd, eingelegt werden.

EO Das DBB-Präsidium, dio Regionalzusammenschlüsse, der LV
und deren Gliederungen können bei der zusländigon lnstanz ein Ver-
lahren einleiten sowie Rechtsmitlel einlegen, wenn ein berochtigtes
lnleresse nachgewiesen wlrd.

lV. Besetzung der lnstanzen, Verlahren

§7
Jede Rechtsinstanz sotzt slch zusammen aus dem Vorsltzenden und
mindestons vler Beisitzern, die vom zuständigen Gremium gewählt
i,verden. ln iedem Verfahren wird in der Besetzung von droi N4itglie-
dern vsrhandell. Bei Bücknahme des Antrags oder Erledigung der
Hauptsache entscheidet der Vorsitzende oder ein von lhm beaultrag-
ter Beisilzer über dle Kosten des Verlahrens. Glolches gift, wenn der
Antrag unzulässig ist, weil die Verlahrensgebilhr nicht oingezahlt
wurde.

§8
Entscheidungen der Vorinslanz und der Rechtsinstanzen erfolgen nach
Lage der Akten ohne mtlndliche Verhandlung, es sei denn, die Vorins-
tanz oder der Vorsitzende der Rechtsinstanz ordnen sie an oder ein 86-
tei,igter beantragt sie. Die mündliche Verhandlung ist von dor Einzahlung
eines Vorschuss€s abhängig. Die Höhe bestimmt der Vorsitzende.

t

3.



der Vorlnstanz ist dieAnhörung dor Beteiligten entbehrlich, wonn nichl
zu erwarten ist, dass dig Anhörung wesentliche neue Erkenntnisse
hervorbringon wird und lediglich eins Geldbuoo von bis zu
€ I (N,- zu verhängen ist.

O ln Bechlsinstanzen erfolgen die Emittlungen durch den Vorsit-
zenden oder durch einen von lhm beauftragten Beisitzer.

O Jedo Instanz kann im Rahmen der Ermittlungen auch Nichtb€-
teiligte zu Erklärungon mit Frlslsetzung autfordern und bei Nichtbe-
lolgen Ordnungsgtrafen vefiängen. Die Ve,hängung von Ordnungs-
stralen muss vorher angedroht werden.

§11
Ladungen zu mtlndlichen Verhandlungsn habon untor wahrung oinor
Frist von drei Tagen zu orfolgen. Der Vorsitzende kann die Ladungs-
lrist abkrizen.

O Über den Verlaul der mündlichen verhandlung ist ein Protokoll
zu führen.
O Dlo mündliche Verhandlung ist verbandsöffentlich. Die Öfiontlich-
keit kann ausgeschlosson werden.

O Die Beteiligl€n haben das Recht, der Zeugenvernehmung belzu-
wohnon, Zougen dürfen erst nach ihrer Ve.nehmung an der Vsrhand'
lung teilnehmen. Sie sind zunächst einzeln zu hören.

@ Zeugen sind nach den Beslimmungen d6r Finanzordnung d9s' 
DBB oder der zuständigen Glioderung zu enlschädigen,

, @ Zeugen, die der Ladung nicht Folge leiston, könn€n mit einor Ord-
nungsslrale bolegt und zu den durch ihre Säumnis verursachlen Kos-
ten verudeitt werden. Sis sind bei der Ladung hierauf hinzuweisen.

§13
Die anwesenden Beteiligton hab€n das Becht, nach der Z€ugenver-
nehmung abschließsnde Erklärungen abzugeben.

§14
Nach geheirner Beratung wird die Entscheidung mit ejner kurzeo Be.' gründung verkr.indet. Sie ist mit schriftlicher Begründung binnon zwei
Wochen den Beteiliqten zuzustellen-

§9
O Alle inslanzabschließ6ndsn Entscheidungen sind innerhalb
Frisl von einem Monat zu trerf€n und den Beteiligton mit den Grü
schdillich bekanntzumachen. Wrd innsrhalb dieser Frist keine
scheidung getrollen, hat aufAntrag eines Bet6iligten binnen zwei
chen eine mündliche Verhandlung stattzufinden, falls nlcht bis d
die instanzabschlioßende Entscheidung orgeht. Die Kosten di
mündlichen Verhandlung gehen zulasten des Trägers dor lnstanz.

fällen rst 6ine sinmalige Verlängorung dsr Friston um 2 Wochen duro
unanlschtbaren Beschluss, d6r zu begründsn ist, zulässig.

Tag nach Aufgabe zur Post.

@ Enischeidungen, die ausschließlich Geldbußen bis zu € 1

belreften, könnsn mit einfachor Post versandt werden. Sie

O lst eine Sperre nach § 53 Abs. O SO von mohr als 2
splelen Gegenstand des Verlahrens, und entscheidgtdie an(
ldstanz nach einem Anlrag aul mündliche Verhandlung nicht ii
der in Abs. O genannteniristen, so ist der gesperrt; Spieler mit
laul dieser Fristen automatisch wieder spielborechtigt. lnAusnah

dann mil dem drillen Tage nach dorAulgabe zur Post als bokan-nt
geben, os sei donn, dass das Schriltstück nicht odor zu einem sp,
ren Zeilpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die lnstanz den Zuo

O D€r Verein gilt als Zustellungs" und Emptangsbevo mächtigt(
seiner Teilnehmer am Spielbekieb im Sinne der Spielordnung.

O Jede Entscheidung soll eine Rechtsmittelbelohrung (

Fehll diese, so ist ein Bechtsmittel nur innerhalb von drei
nach Zugang zulässig. Gibt es kein Rechtsmittel, so ist daraul hinz
w€lsen.
G, Beschwerendo rochtsmittelfähige Enlschoidungon sind por
schreibon zuzustellen. Als Zustollungsdatum gjlt im Zweifel der (

ren Zeilpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die lnstanz den Zugar
des Schriftstücks und den Zeitpunkt d€s Zugangs nachzuweisoniD
Iag der Aufgabe zur Post ist in den Akton zu vsrmerken. ,
O Entscheidungen und Mitteilungen können auch per E.Mail
slellt werden, solern der Adressal don Zugang innerhalb ges
Frist bestätigt.

O ln allen Verfahren lst den Beteiligten Getegenheil zur
zu g€bsn. Hierbei sind Erklärungsrristen zu setzen. ln Verlahren
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§15
lst ein Boleiljgter in der mündlichen Verhandlung trotz
mäße. Ladung nichl erschionen, so kann in seinär
handelt und entschieden werden.

§16
O Ein Mitgtied einer Rechtsinstanz darf nicht mitwirken, wenn:

'1. es selbst oder asln Vereln Betelligter des Verlahrens
2. ostel dor angßtochtenen Ent3ch.uung berotts ln

unteren lnalanz mllggwlrkt h8l,
3. e8 slch solbst fllr belangen erktärt,

O WrdBelangenheit €rnes Mitglieds gettend gemacht, so
dsn die übrigen Milgli€der der Hächtsinltanz ü-ber soine M
Die Befangehheit isigtotchzeitig mitder Begrrtnaung dei VJii
antrages oder Rechtsmillele geltend zu mächen. E;ährt der
rensbet€iligto erst später von Bofangenheitsgründen, muss
Geltendmachung unverzügtich erfolgen. Bolangönheitsgesuche
gesondert zu begründen.
O Eine_BeJaGnheit der Vorinstanz kann nicht ge,tend gomi
werden. Die Vorinstanz kann sich selbst für borangenärklären-und
Verfahr€n an eine gloichrangige Vorinslanz oder 6ei deren FehlenVerfahren an eino gloichrangige Vorinstanz oder-bei deren Fehter
Zuständigkeitsbeslimmung an die üborgeordnete Rechtsinslanz
geben. Hiorgegen ist kein Rochtsmittel zltlässig.

V. Protest, Rechtsmittel

§17
O Prolest ist die Einleilung ejnes Verfahrons bei der
nach den besondersn Vorschriften ss 49-52 SO.
O. Berulung ist dieAnrulung der-Jrsten Ftechtsinstanz gegen
Entscheidung der Vorinslanz.
O. Rovlslon isl dre Anrulung der zwsiton Rechtsinstanz gegen
Enlscheidung der ersten Rechtsinslanz.
(, Beschwerde ist ein Rechlsbehell eigener Art mit dem in
Urdnungen beschriebenen gesonderlgn lnslanzenzug-
@ Dre Landesverbände und Begionalzusammenschlüsse
für ihren Bereich durch Ordnungs- oder Satzungsbeschtuss
men, dass vor Einlegung eines Rechtsmittels gägen eine

,80

dung oiner Vorinslanz ein Vorverlahren bei der die Enlscheidung aus-
sprechenden Stelle durchgefrihrt werden kann.

§18
O Prolost und Fechtsmlttel haben blnnen eloer Woche der zu-
8tändlgen lnalanz vorzullogen, Si€ müssen einen Antrag erkennen
lassen und sind durch den Vorsitzenden odsr einen Bevollmächtigten
der ieweils betretlgnden Vereinigung oder, lalls sich das Vorlahrgn
gegen eine einzelne Person richlet, durch diese zu unterzeichnon.
Bevollmächtigungen sind auf Verlangen nachzuweisen. Zu64tzlich zur
Rechtsmittelgebühr ist in Verfahr€n hach § 17 AbsatzO-@ BO, dio
vor dem DBB-Rechtsausschuss gefühn werdon, die Elnzahlung
eines Koatenvorachusaea in Höhs von € 200,- innerhalb der Frist
nachzuwelagn.
O Protest und Fechtsmlttel müs8en begründet aeln, Die Be-
gründung muss in tünttachor Auslorlagung vorgelegt werden. Be-
weismittel sind anzugeben, Urkunden sowie die angofochtene
Entscheidung slnd vorzulegen. Die Frlst zur Begründungbeträgt bei
Protest und Rechtsmittel jeweils eine Woche.
lnnerhalb der Frist eingegangone Ant ägs per Tolefax shd lristwahrend:
Anlagon müssen innerhalb von drel Tagen im Original gingehen.
O Frlsten beglnnen mit dem Zeltpunkt des Bekanntwerdens
eines Protestgrundes bzu dom Zugang der anzufechtenden Ent-
scheldung.
Fälltdas Endeeiner Frist auleinen Sonntag, einen allgemelnen Feler-
tag odor €lnen Sonnabend, so endet die Frisl mit dem Ablauf des
nächst€n Werktages.
Beidor Berechnung einerFrist, dienach Stundon boslimml ist, werden
Sonntage, allgemelne Feierlage und Sonnabende nicht mltgerechnet.
O Bei Versäumnls einer Frist isl der Protesl oder das Bechtsmittel
ohne Sachprüfung als unzulässig zu verwerfen. Dies gilt auch bei
der Verl€tzurE dgr Formvorschriften, solem l otz oiner Auflordorung
die Nrängel nicht lnnerhalb einer gesetzten Nachfrist behoben sind.
lst die angenifene lnstanz unzuständig, ist das Verfahren an die zu-
ständige lnstanz zu veMeison.
O Gegen Ggld- und Ordnungsslraren oder andere Belaslungen
bis zu € 260,- ist eine Revl8lon nicht zulä$lg,
O Ein auf die Entscheidung über Kosten und Gebühren (s§ 27 und
28) beschränktos Bechtsml el ist unzulässig.



O Soweit alloemoine sporlIcho Belange nicht entgegenslehen' soll

die lnstanz aui elne gütlrche Beilegung der Slreitigheilen hlnwrrKen

O Entscheidungen über Getdbußen können bei erkennbarer Un-

richtigkeit zurückgenommen werden

Vll. Straten

Vglwarnung,
Geld. odel -Ordnungsstralen bls zu € 26000'-'
Zeltllche Sper]e odeiamßunwüldlgkslt und Suspendierung'
Dauornde bperre oder AmtsuntYürdlgkelt und Lizenzenlzug,
VeranataltungasPerre,
Auaachluas"

O Bei Verstößen von Toilnehmern eines Spiels gegen Salzung oder
Ordnunoen können Geld- odor Ordnunqsslralen zoilliche sperren'
Amtsunüürdqkeit oder Lizenzenlzug ausgesprochon worden'

: O Der DBB, die Landesveöände und die Regionalzusammen'
ifrfü"!" sind darüber hinaus vorpllichtet, ,ür ihren Boreich einen

O BBi Bestratuno von Einzelporsonen mit Geld- oder Oldnungsstra'
tin niitet äit i"*e'itiq" vereinäls Gesamlschuldner. Der m:thaftsnde

Verern lst am Vefafiien zu beleiligon. Die erkennende lrslanz kann
: tn Oän fliten aes nUs. O, Zltfer 3.:6 , oino kostenpflichtige Veröffont-
. lichung der rechtskrättiden Entscheidung anordnqt_ - ^--

23
Ala Stralen können au§gesprochen welden:

O D;n Stralenkatalog lür die Wetlbewerbe des DBB legt das DBB-

Präsidlum d€m Bundestag zur Beschlussfassung vor.

§24
Der DBB und die Landesverbände kÖnnen Strafen andorer SIortv€r-
hände übernehmen. Die Entscheidung hisr{iber trifft derieweilige Vor-

6tand.

§25
r Verpllichtungen aus Entscheidungen sind sofort zu erlüllen,, e.s s.ei

üJirIi. äi'iinürrGi"" gesetzt. Bei-Nichterfüllung kdnnen nach Mah-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§le
O Protest und Flechtsmittel haben keine aulschiebende
Die Vorinstanz oder der Vorsitzende der angerufenen
können au, begründeten Antrag eine aufschiebende Wirkung
nen oder eine andere einstw€ilige Maßnahme treffen, jedoch nicht
einem Verstoß gegen die Spoidisziplin gemäß §§ 531r. SO.

O Diese Entscheidungen slnd nlcht anlechlbar. Die Kosten
al6 Teil der Hauplsacho.

§20
O Revision kann nur auf vorstöße gegen die Satzung und
gen des DBB, dor Rogionalzusammenschlüsse, der LV oder
Gliederungen gestülzl werden:

§21
O Wiederaurnahme des Vsrtahrens kann beantragt wgrden,
neue Beweismittel vorgelegl oder neue Tatsachen vorgetragen
den, die im abgeschlossenen Vedahren ohne Vorschulden des
tragstellers nicht bekannt g€wesen sind bzw. vorgelegen haben
die bei Kenntnis zu einer anderen Entscheidung geflihrt hälten.

O DerAntrag ist beider zulelzt tätig gewesenen lnstanz zu

O Form und Fristen entsprechen den Vorschrifton des § 18.
Wederaulnahmeantrag ist unzulässig, wenn seit Zugang der
scheidung drei Monate vergangen sind.

Vl. Veriährung

§22
O Ein Verhahen (fun oder Untedassen) kann nach sslngr
dung nicht mehr verfolgt werden, wenn seitdem dreilvlonate
sind. Das gilt nicht beiverbands- und bundesschädiqendem
War zwischenzeitlich ein Verlahren eingeleitet, beginnt die V(
frist orneut mit dem Tage der zuletzt gelroffenen ftIaßnahm€ der
Für Entscheidungen, die als Folge rechtskräftigor Entscheidungen
dentlicher Gerichte {Zivil- oder Strafgerichto) getrolfen werden, gilt
Verjährung von fünl Jahren seit Rechtskraft dieser Enlscheidung.
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§26
O Bechtskräftige Strafen des § 23 können auf Anlrag im Gnaden-
weg erlassen oder herabgesetzt werden. Für dl6 Gnadenentschei-
dung sind ausschließlich zuständig:

1. der PräsidsnvErsle Vorailzsnde des LV bel Entscheldung
der Rechtslnstanzen solnoa LV,

2. der Vorsltzende alnes REglonalzusammenschlus-ses bel
Entscheldungen der R€chtslnatanzen seines Hegionalbe-
relchgs,

3. der Präsldent des DBB ln allen übrlgen Fällen,
O Vor einer Gnadenentscheidung lst die in der Sache zuletzt tätig
gewe§ene lnstanz zu hÖren.

Vlll. Kosten

§27
O Jede lnstanzabschließende Entscheidung hat zugleich über die
Kostenlast zu befinden. Der Unterlegen€ trägt dio Koston des Verlah-
rens. Bei teilweisem Obsiogen können die Kosten aufgeteilt werden;
das gilt auch, lalls aut einer Seite mehrere beteiligt sind. Obsiegt der
Rechtsmittelführer auf Grund neuen Vorbringens, das sr in der unto.
ren Instanz schon hätle vorbringen können, so können ihm die Kosteri
ganz oder teilweise auferlegt werden.

O lst die Hauptsache des Verfahren§ erledigt, so ergeht die Kosten-
entscheidung nach billigem Ermesson. Wer einen Protest oder sin
Rechtsmittel zurücknimml, trägt di€ in der lnslanz entstandenon
Koslen.
O Lässt sich ein Verfahrensbeteiligter von einem
vertreten, so beslehl keln Anspruch, die dadurch entstohenden
bühren oder Aufwandsentschädigungen au, andere Verlahrensbotei;
ligte abzuwälzen.

§28
e Bei Einleitung eines Vertahrens werden fotgende cebühron
hoben:

1. Protestverfahren € 52,- +
2 Verlahren vor der erslen Rgchtsinstanz € 104,- +
3. Verlahren vor dsr zwelten Bschtainstanz € 208,- +

184

€ 260,- + MY{SI.
€ 520,- + MwSt.

O Flochtsmlttel dos DBI
Landesvsrbänd€ und ihrer

§29
; ö oie vorinstanz bzw dervorsitzende g9'I-::.11":PY"i !io"",li H.?:"äl$Ä1'ä#äräkääiäüät""-'"ö zutusenden § 25 sirr

oines Protests protokolliert und kein Vorlahren

g>
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Anlaee B f
Rechtsordnung
des Westdeutschen Basketball-Verbandes e.V.

Beschlossen am 9.5.1993 (Veöandstag, Duisburg),
geändert vom a.o. Verbandstag 1999 (Duisburg)
geändert vom Verbandstag 2001 (Duisburg)
geändert vom Veöandstag 2005 (Duisburg)
geändert vom Verbandstag 2007 (Paderbom)

I. ALLGEMEINES

§1

Für die Rechtsprechung innerhalb des WBV ist maßgebend die Rechtsordnung des
DBB mit den nachfolgenden Ergänzungen.

II. PROTEST, RECHTSMITTEL

§2

Der Verhandlungskostenvorschuss für die mündliche Verhandlung beträgt in allen
WBV lnstanzen 75,00 €. Der Nachweis über die Einzahlung des Kostenvor-
schusses ist dem Antrag auf mündliche Verhandlung beizufügen.

§3

Proteste sind nicht zulässig:

a) gegen den veröffentlichten Spielplan
b) gegen die angeseEten Schiedsrichter

III. ENTSCHEIDUNGEN

§4

1. Entscheidungen sind kostenpflichtig.

2. Verpflichtungen aus Entscheidungen sind fristgerecht zu erfüllen. Bei Fristüber-
schreitung wird die Verpflichtung einmalig angemahnt.

3. Besteht die Verpflichtung in der Zahlung eines Geldbetrages, ist sie erfüllt, wenn
der Betrag einem der WBV-Konten voöehaltlos gutgeschrieben ist.

4. Wird die Verpflichtung auch innerhalb der gesetäen Nachfrist nicht erfüllt oder
ist der Betrag nicht gedeckt, wird der Verein mit sämtlichen Seniorenmannschaf-
ten für jeden Spielbetrieb gesperrt.

5. Die Aufhebung der Sperre erfolgt mit der Erfüllung cier Verpflichtung.

wBV-RO i.d.F. 05.05.2007



7.

Die Spene und die Aufhebung der Spene sind in den Amtlichen Mitteilungen zu

veröffentlichen.

Verpflichtungen aus Entscheidungen der Kreise sind gegenüber den Krelsen zu
erfüllen.

§5

1. Schriftliche Entscheidungen, die durch einfachen Brief übermittelt werden, gel--
ten mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bekanntgegeben.

2. Für Zustellungen gelten die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes
(vwZG).

3. Per Fax übermittelte Entscheidungen sind mit Eingang beim Empfänger be-
kanntgegeben. Der Nachweis erfolgt durch das Sendeprotokoll oder Sendejour-
nal.

§6

Die Übertragung einer Forderung auf Kostenerstattung auf den WBV ist zuläs-
sig.

Bei berechtigter Forderung tritt der WBV fijr den Verpflichteten in Vorlage. Die
Einziehung der Forderung erfolgt durch Kostenentscheidung.

§7

Für den Gnadeneruveis nach § 26 DBB-RO ist auf Kreisebene der 1. Vorsitzende
des jeweiligen Kreises zuständig.

§8

1. Gegen Entscheidungen der Vorinstanzen ist neben der Berufung auch das
Rechtsmittel des Widerspruchs (Vorverfahren gemäß § 17 Abs. 5 DBB-RO) ge-
geben. Der Widerspruch ist nur zulässig, solange ein Berufungsantrag noch
nicht gestellt ist.

2. Mit dem Widerspruch kann die Rechtmäßigkeit und die Zweckmäßigkeit von
Entscheidungen überprüft werden.

3. Der Widerspruch ist binnen einer Woche schriftlich bei der Vorinstanz zu erhe-
ben, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat. Der Widerspruch muss
begründet sein. Eine Kopie der angefochtenen Entscheidung ist beizufügen. Die
Vorschriften des § 18 Abs- 1 S. 2 DBB-RO sind zu beachten.

4. Hält die Vorinstanz den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab. Hilfi sie
dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein Widerspruchsbescheid. Diesen erlässt
der zuständige Vizepräsident des Präsidiums. Der Widerspruchsbescheid ist
zu begründen, mit einer Rechtsmiftelbelehrung zu versehen und zuzustellen.

1.
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5. Das Widerspruchsverfahren ist bei Unterliegen grundsätzlich kosten-
bührenpflichtig. Die Widerspruchsgebühr entspricht der Protestgebühr.
ten berechnen sich nach den §§ 27ff. DBB-RO.

6. Nach Zustellung des Widerspruchsbescheides ist das Rechtsmittel der Berufung
gegen die Entscheidung der Vorinstanz in der Form des Widerspruchsbeschei-
des gegeben. Der Lauf der Rechtsmiüelfrist gemäß § 18 DB&RO beginnt mit
Zugang des Widerspruchsbescheides."

§e

Es wird ein Strafenregister geführt. ln diesem werden alle im Verbandsbereich
verhängten Bestrafungen aufgenommen, die gegen Spieler, Trainer, Traineras-
sistenten, Schiedsrichter, Kampfrichter und Mannschaftsbegleiter ausgespro-
chen werden.

Alle Eintragungen sind fünf Jahre nach Erlangung der Rechtskraft der Bestra-
fung zu löschen.

Wird vor Ablauf der fünf Jahre eine weitere Bestrafung der betreffenden Person
aufgenommen, beginnt in diesem Falle die Löschungsfrist mit der neuen Eintra-
gung von vorn.

Einzelheiten sowie die VorausseEungen und das Verfahren zur Auskunft aus
dem Strafregister legt das Präsidium fest.

- Ende der Rechtsordnung -

und ge-
Die Kos-

1.

4.
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Kanzlei
Uphoff § Henke
Rechtsanwälte und Notar

Elnwurl-Enschrelben
Konr'ei Upholl3 Henke, Po#toch 1627, 5t35, Wene

Westdeutscher-Boskeiboll-Verbond.e.V.
Postfoch 101453
4701{ Duisburg

WBV ./. Rechlsousschuss

Sehr geehrle Domen und Henen,

on,iegend überreiche ich zum Zwecke
Rechtsousschusses vom 22.o5.2o1 4.

Anlage 3 f
Rechtsanwät. Notar a. D.
Klaus_ Uphoff
aätioke}.s*h@rounkte

Famif'eh- u.d E br€t
Verk€l,.suräL 0. 9ä_.r- sowle
ordnuncswldrijkeiGnrecht

Rechtsanwalt. Notar
Jürgen Henke
Mict- u. l,l,oh.lrrrEseigarltuhsreht
tland.is" u. G.sdB.t€ttsrecrrt

Sto.k'.rn* Sfraae 30 59354 W€fre
Po6da<h 162? 59359 r^/@
Telcron (O 23 59) 70 2l und 70 2e
TeLfzx (O 23 89) 13 51
E-Mä0i kä.rrel@üphcff-heniG.de
Hom.page §&w.ut hdff-h€nL..de

Büror*.1?r montass §5 trettaqs
8.OO bis rzoo urr !.d ,2L30 öi5 17,oo ühr

ve.t.Er!^#beracf*iet aß aicn
Obarlandesqerkrrten LaideaElsl.ht n,
Arntst'§rtchter, wi! deo Art eirs-, Sarar-
u.rl Vctua!üln!|§gEncaiten

weme, t 6.06.20t {
Reg.-Nr.:00i 70ll I h/§o
-b6l Anlso{ und Zohllng
unb«tlngt cngeb€n'

SaehbesücllcE RA Henke
selcst rtot Fou Eerger/F.ou Reh€
Ourcllwoil @389/7859-13
kondei@rphotf +enke.de

der Zustellung die des WBV.

Mil freundlichen Grüßen

*u"Xu**n

sta.r.3pdk:5* w€ft
rBAN: oe9, 4105 1605 oooo ozoS 59
AtC UJEi-AOED 

",,BII
volk§bä.rk Kdran-We.ne €5
lEAa{: DEB4{361t42 @13 l!7? oO.
BIc: GENODEMI ßlYK

P65lbtrr< Datlrn nd
BAN: DEAS 4ulo! 0046 OO4? 4ae4 65 j
B,a:PEÄTKOEFF'

t L Juni 2§l{

Tätjd!.eiE36w€lci*1e
Bau- u. Archn'.el.dsreaha


